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Stromsteuerrückerstattung 
Auf Grund einer gesetzlichen Ergänzungsregelung beim 

betrieblichen Stromverbrauch können 2024 und 2025 

wesentlich mehr landwirtschafltiche Betriebe als bisher 

eine Stromsteuerrückerstattung beim Hauptzollamt 

beantragen. Bereits ab einem Stromverbrauch von 20.000 

kWh rentiert sich die Antragsstellung. Nach Abzug des 

Sockelbetrages von 12.500 kWh und des 

Privatverbrauches wird der betriebliche Verbrauch mit 2 

Cent/kWh rückerstattet. 

Beispiel: 

Jahresverbrauch 40.000 kWh – 12.500 kWh Sockelbetrag 

– 4.000 kWh Privatverbrauch = 23.500 kWh 

entlastungsfähiger Verbrauch x 2 Cent = 470 Euro 

Stromsteuererstattung. 

 Der Antrag zur Stromsteuerrückerstattung muss  über das 

Zoll-Portal gestellt werden. Der Landwirt benötigt dafür 

das gleiche ELSTER-Zertifikat wie beim Agrardiesel. Für 

den Antrag ist das Formular 1453 „Steuerentlastung nach 

§ 9b (StromStG)“ unter Entlastung Energie/Strom für 

Unternehmen“ erforderlich. Antragsfrist ist der 

31.12.2025. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Antragsstellung. 

 ( bitte Termin vereinbaren) 

 

 

Agrardieselantrag  
Die Abgabefrist für den Agrardieselantrag 2024 wurde  auf 

31.12.2025 verlängert. Bitte warten Sie aber nicht bis auf 

den letzten Drücker! 

Die Antragstellung ist wie bereits im letzten Jahr nur noch 

online mit einem Elster-Zertifikat möglich. 

Auch hier sind wir Ihnen gerne bei Antragstellung 

behilflich. 

 

Stoffstrombilanz aufgehoben 
Die Stoffstrombilanzverordnung wurde von der 

Bundesregierung im Juni mit sofortiger Wirkung 

aufgehoben. Damit müssen keine Bilanzen mehr erstellt 

oder berechnet werden, und es finden auch keine 

Kontrollen mehr statt. 

Wichtig: Die Düngeverordnung bleibt davon unberührt. 

Düngebedarfsermittlung, Düngedokumentation, Anlage 

5, 170 N, Sperrfristen sowie die -20% N auf roten Flächen 

gelten weiterhin. 

 

Pflanzenschutzdokumentation 

 in „MeinAcker“ 
Ab dem 1. Januar 2026 ist die Dokumentation von 

Pflanzenschutz-Anwendungen verpflichtend in 

elektronischer Form zu führen.                                      

Mit der Ackerschlagkartei „Mein Acker“ stellen die 

Maschinenringe Ihnen hierfür eine einfache und 

praxisnahe Lösung zur Verfügung. 

Neben den Pflanzenschutz-Aufzeichnungen können in 

„Mein Acker“ auch die Düngeaufzeichnungen erfasst 

sowie die Düngebedarfsermittlung direkt berechnet 

werden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere 

Geschäftsstelle. 

Falls Sie Unterstützung bei der Einrichtung von „Mein 

Acker“ wünschen, bieten wir Ihnen persönliche 

Beratungstermine an – telefonisch, in unserer 

Geschäftsstelle oder direkt bei Ihnen vor Ort. Unser 

Berater Anton Kalb betreut Sie dabei zu unserem 

gewohnten Beratungsstundensatz. 
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Rote Gebiete werden neu ausgewiesen 
Im Herbst 2025 wird Bayern aufgrund neuer 

Messergebnisse und zusätzlicher Messstellen eine neue 

Ausweisung der roten und grünen Gebiete 

vornehmen. Diese Neuausweisung wird die Grundlage für 

die Bewirtschaftungsauflagen im Anbaujahr 2026 bilden.  

 

Agritechnica-Karten  
Maschinenring-Mitglieder, die die 

Agritechnica in der Messe 

Hannover besuchen wollen, 

erhalten bei der Bestellung ihrer 

Karten einen Rabatt. Die Bestellung 

der Karten ist nur noch online möglich unter 

www.agritechnica.com/de/besuchen/tickets-

oeffnungszeiten 

Die Agribusinesskarte (vorm. Exlusivkarte) kostet 134 statt 

149 Euro, die Tageskarte 21 statt 29 Euro, die 

Zweitageskarte 35 statt 42 Euro und die Dauerkarte 52 

statt 59 Euro. 

Verwenden Sie beim Bestellen der Karten den 

untenstehenden Promotionscode für die entsprechende 

Kartenart. 

Rechnungsversand 
Auf Grund der gesetzlichen Vorgabe, dass alle 

landwirtschaftlichen Unternehmen ab 1. Januar 2025 in 

der Lage sein müssen, E-Rechnungen zu empfangen, 

werden wir unseren Rechnungsversand demnächst auf E-

Mail umstellen. 

Ihre Belege erhalten Sie künftig an die E-Mail-Adresse, die 

bei uns hinterlegt ist. Sollten Sie eine andere E-Mail-

Adresse nutzen wollen, bitten wir Sie uns dies mitzuteilen. 

 

 

Auf dem Traktor mit 

Handy in der Hand  
Bis zu 28 Meter im „Blindflug“ Traktorfahren mit Tempo 

50 und auf dem Handy eine Nachricht lesen oder tippen? 

Wer dieses Risiko eingeht, legt binnen zwei Sekunden bis 

zu 28 Meter „im Blindflug“ zurück – eine tödliche Gefahr. 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau (SVLFG) rät Unternehmen daher, das Thema in 

der Gefährdungsbeurteilung aufzugreifen. 20 

Verkehrsteilnehmende starben laut Deutschem 

Verkehrssicherheitsrat (DVR) bundesweit im Jahr 2023 

aufgrund der Ablenkung durch elektronische Geräte. 197 

Personen wurden dadurch schwer und über 1.000 leicht 

verletzt. Unternehmen nehmen das Risiko durch 

Mobilfunknutzung daher am besten in die Gefähr- 

dungsbeurteilung auf. Die SVLFG empfiehlt, die 

etablierten Freisprecheinrichtungen an Traktoren oder 

Landmaschinen zu nutzen, um während der Fahrt sicherer 

zu telefonieren. Nicht nur auf der Straße, auch bei der 

Feldarbeit oder beim Rangieren auf dem Hof kann ein 

Blick aufs Handy schnell zum Unfall führen. Kollisionen 

von Traktoren mit Hochspannungsmasten sind ein 

trauriges Beispiel dafür. Die Gefahr durch solche 

Ablenkungen ist zwar vielen bewusst, wird aber dennoch 

nicht ernst genommen. Viele greifen während der Fahrt 

trotz Verbot immer noch zum Handy. Die Gründe sind 

vielschichtig: Stress, Verspätung, Routenplanung, 

scheinbar wichtige Nachrichten oder einfach nur Interesse 

an Informationen. 

 

Neues Maschinenangebot 
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JOB GESUCHT? 

Werde Betriebshelfer/in! 

Du arbeitest gern in der Landwirtschaft? Du magst 

abwechslungsreiche Tätigkeiten und übernimmst 

gerne Verantwortung? 

 Dann werde doch Betriebshelfer! 

Kompetent den Hof am Laufen halten wenn "Not am 

Mann" ist. Heute hier und nächste Woche auf dem 

nächsten Betrieb. Das ist die Stärke der 

Betriebshelfer der Maschinenringe. 

Oder arbeitest du gern mit Menschen, 

insbesondere Kindern und älteren Menschen, in der 

Familie? Einen Haushalt am Laufen zu halten ist für 

dich kein Problem? 

 Dann werde doch Betriebshelferin! 

Sie sind einfach da und kümmern sich um Familie 

und Haushalt - damit es auch hier weitergeht. Mal 

geplant, bei Kur oder Schwangerschaft oder spontan, 

wenn Unfälle oder Krankheiten das Leben im 

Familienbetrieb durcheinanderbringen. 

Interessiert? Melde dich bei uns! 

 

 

Diese Art der Beschäftigung gibt es: 

MR Klassikkraft 

 Auf dem elterlichen Betrieb als Mifa 

angestellt oder selbständiger Landwirt,  

übernimmt in der freien Zeit 

Betriebshilfeeinsätze 

 Eigener oder elterlicher Betrieb notwendig 

 Abrechnung über das Betriebskonto 

 Stundensatz (SVLFG-Einsatz) 24,- € 

Selbständige/r Betriebshelfer/in 

 Hat ein Gewerbe angemeldet, über das die 

Einsätze abgerechnet werden und ist selbst 

versichert. 

 Kein eigener oder elterlicher Betrieb 

notwendig 

 Stundensatz (SVLFG-Einsatz) 41,- € 

Festanstellung als Betriebshelfer/in 

 In Voll- oder Teilzeit angestellt bei der MR-

Niederbayern GmbH mit festem monatl. 

Gehalt 

 Kein eigener oder elterlicher Betrieb 

notwendig 

 Gegebenenfalls Firmenwagen bei Vollzeit-

Anstellung (auch zur privaten Nutzung); 
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